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Gemeinderatssitzung vom 18.09.2025   

 

 
Gemeinde Sigmarszell 

 
Niederschrift 

über die 79. öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates Sigmarszell am 18.09.2025 um 19:30 Uhr 

im Schulungssaal des Verwaltungsgebäudes der Obstbauschule Schlachters 
 
 

 
Sämtliche Mitglieder des Gemeinderates sind ordnungsgemäß geladen. 
 
Vorsitzender: Erster Bürgermeister Jörg Agthe 
 

 
Anwesend sind: Breyer, Paul 
 Dlugosch, Michael 
 Ehrle, Nina 
 Gsell, Theresia 
 Hartmann, Jürgen 
 Kaeß, Ute (anwesend ab 21:17 Uhr - TOP 4) 
 Krepold, Bernhard  
 Kurzemann, Erich 
 Kurzemann, Norbert 
 Rädler, Martin 
 Seigerschmidt, Sebastian 
 

 
Entschuldigt sind: Hagen, Markus (berufliche Gründe) 
 Herwig, Jan (gesundheitliche Gründe) 
 Kaeß, Ute (privater Termin) 
 Zajonz, Daniel (berufliche Gründe) 
 

 
Unentschuldigt sind: --  
 

 
Schriftführerin: Bianka Stiefenhofer 
 

 
Sonstige Anwesende:  Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Sigmarszell 
 Herr Rehmann (Ing.Büro Rehmann TOP 2 und 3) 
 Herr Rudolph (TOP 4) 
 

 
Anlagen: 
Anlage 1 (zu TOP 2) Außenbereichssatzung „Hangnach - Pustalo“ Abwägungsvorlage  
 (erneute Beteiligung) 
Anlage 2 (zu TOP 3) Einbeziehungssatzung „Haggermangfeld“ Niederstaufen  
 (Stellungnahmen gesamt) 
Anlage 3 (zu TOP 4) Präsentation Herr Rudolf 
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Erster Bürgermeister Jörg Agthe eröffnet die Sitzung. Er stellt die ordnungsgemäße Ladung der 
Gemeinderatsmitglieder sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. Die Tagesord-
nung wird einstimmig genehmigt.  
 
BM Agthe teilt mit, dass die Sitzung des Gemeinderates Sigmarszell gemäß entsprechendem 
Passus` der Geschäftsordnung des Gemeinderates Sigmarszell für die Protokollführung tonauf-
gezeichnet werde. Er fragt, ob es Einwände von Seiten des Gemeinderates, der Presse oder der 
Bürgerschaft gegen eine Tonaufzeichnung der Sitzung gebe. Es werden keine Einwände erho-
ben. 
 
 
 
Tagesordnung - öffentlicher Teil -: 
 
1. Genehmigung der Niederschriften vom 21.08.2025 
2. Abwägung und Satzungsbeschluss Außenbereichssatzung Hangnach-Pustalo: 

a) Information über den erneuten Billigungs- und Auslegungsbeschluss des Gemeinderates 
vom 18.06.2025 

b) Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der erneuten Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange und Behörden sowie der Öffentlichkeit  

c) Satzungsbeschluss 
3. Einbeziehungssatzung „Haggermangfeld“ Niederstaufen:  

a) Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit 

b) Beratung und Beschlussfassung über einen Billigungs- und Auslegungsbeschluss 
4. Überlegungen zur Sanierung bzw. Neugestaltung des gemeindlichen Friedhofes in 

Bösenreutin: 
a) Information über den Ortstermin des Bauausschusses vom 27.08.2025 mit den 

Vorständen des Vereins für Heimatpflege und Förderung der Dorfkultur Bösenreutin e.V. 
sowie den Fachplanern für die Gestaltung der Außenanlagen für das Projekt Umbau und 
Sanierung der Alten Schule Bösenreutin mit Anbau zu einem Bürgerzentrum 

b) Fachvortrag über den Wandel der Bestattungskultur durch Herrn Hermann Rudolph  
c) Beratung und Beschlussfassung über den Vorschlag vom 27.08.2025 zur Schaffung eines 

halbanonymen Urnengrabes und Urnengräbern am Friedhof in Bösenreutin 
5. Zuschussantrag des Narrenvereins Fetzenhexen Bösenreutin e.V. auf nachträgliche 

Gewährung der Jugendförderung sowie der Aufbewahrungsmöglichkeiten der Häser – 
Beratung und Beschlussfassung 

6. Vorschlag zur Bewerbung für das ELER-Förderprogramm „Kleine Infrastrukturen“ zur 
Sanierung von Alter Landstraße und Oeschweg in Thumen – Beratung und Beschlussfassung 
über eine Bewerbung und Beauftragung eines Ingenieurbüros mit der Erarbeitung der 
erforderlichen Entwurfsunterlagen [Stand Leistungsphase 3] und der Verwaltung mit den 
Bewerbungsunterlagen zur Prüfung durch das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) 

7. Vorschlag zur Bewerbung für das ELER- Förderprogramm „Dem Ländlichen Charakter 
angepasste Infrastrukturprojekte“ zur Sanierung eines Teilstücks der Hinterbergstraße in 
Niederstaufen – Beratung und Beschlussfassung über eine Bewerbung und Beauftragung 
eines Ingenieurbüros mit der Erarbeitung der erforderlichen Entwurfsunterlagen [Stand 
Leistungsphase 3] und der Verwaltung mit den Bewerbungsunterlagen zur Prüfung durch das 
Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) 

8. Bekanntgaben und Anfragen 
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Beschlussfähiges Gremium am Ratstisch zu Beginn der Sitzung: 11 
Beginn der Sitzung: 19:30 Uhr 
 
 
 

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift vom 21.08.2025 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Sigmarszell genehmigt die Niederschrift vom 21.08.2025. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 11 
Nein-Stimmen: 0 
 
 
 

TOP 2 
 

Abwägung und Satzungsbeschluss Außenbereichssatzung Hangnach-
Pustalo: 
a) Information über den erneuten Billigungs- und Auslegungsbe-

schluss des Gemeinderates vom 18.06.2025 
b) Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der erneuten 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und Behörden sowie 
der Öffentlichkeit  

c) Satzungsbeschluss 
 
 
 
BM Agthe erklärt, dass GR Krepold als einer der Vertragspartner des Städ-
tebaulichen Vertrages für die Außenbereichssatzung Hangnach-Pustalo und 
GRin Gsell als nahe Verwandte eines Vertragspartners von der Beratung 
und Beschlussfassung beim TOP 2 auszuschließen sind. 
 
 
Ausschluss wegen Befangenheit: 
GR Bernhard Krepold ist wegen Befangenheit (Vertragspartner) von der Be-
ratung und Beschlussfassung bei TOP 2 auszuschließen. 
 
Abstimmungsergebnis:  
Ja-Stimmen: 9 
Nein-Stimmen: 0 
 
 
Ausschluss wegen Befangenheit: 
GRin Theresia Gsell ist wegen Befangenheit (Verwandtschaftsverhältnis zu 
einem Vertragspartner) von der Beratung und Beschlussfassung bei TOP 2 
auszuschließen. 
 
Abstimmungsergebnis:  
Ja-Stimmen: 9 
Nein-Stimmen: 0 
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Sachverhalt 1: 
BM Agthe erinnert an die Beschlüsse vom 18.06.2025: 
 
Außenbereichssatzung „Hangnach - Pustalo“: 

a) Erinnerung an die Vorstellung und Abwägung der Ergebnisse 

der förmlichen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie Beteiligung 

der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durch Herrn Reh-

mann in der Gemeinderatssitzung vom 15.05.2025 

b) Antrag von Herrn Bayram Kaya vom 10.06.2025 der Aufnahme 

der Flurnummer 546/2 Gemarkung Bösenreutin in den Umgriff 

der Außenbereichssatzung 

c) Antrag von 27.04.2025 Herrn Necdat Bilgili die Flurnummer 

546/2 Gemarkung Bösenreutin nicht in den Umgriff der Außen-

bereichssatzung mit aufzunehmen 

d) Beratung und erneuter Billigungs- und Beteiligungsbeschluss 

und ggfs. Anpassung des Entwurfs, soweit dies der Beschluss 

erfordert  

 
Beschluss 1: 
Abwägungsbeschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Sigmarszell billigt die oben aufgeführten 
Abwägungsvorschläge. Die sich daraus ergebenden Planänderungen wur-
den bereits in die Entwurfsfassung vom 28.03.2025 eingearbeitet. 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 7 
Nein-Stimmen: 2 
 
 
 
Beschluss 2: 
Erneuter Billigungs- und Beteiligungsbeschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Sigmarszell billigt den Entwurf mit Begrün-
dung zur Außenbereichssatzung „Hangnach - Pustalo“ vom 28.03.2025. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Veröffentlichung im Internet gem. § 3 
Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt wer-
den kann, gem. § 4 Abs. 2 BauGB erneut zu veranlassen. 
Gemäß § 4a Abs. 3 BauGB wird bestimmt, dass Stellungnahmen in Bezug 
auf die Änderung oder Ergänzung und ihre möglichen Auswirkungen abzu-
geben sind. Die Dauer der Veröffentlichungsfrist im Internet und die Frist zur 
Stellungnahme wird angemessen verkürzt. 
In Bezug auf die Veröffentlichung im Internet gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgt 
keine Beschränkung auf die betroffene Öffentlichkeit. Die Einholung der 
Stellungnahmen wird auf die von der Änderung oder Ergänzung berührten 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange beschränkt. 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 7 
Nein-Stimmen: 2 
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Sachverhalt 2: 
 
BM Agthe verweist auf ein Schreiben der Anlieger, welches ihm noch heute 
zugegangen ist.  

  
 



 
 

6 / 22 

Gemeinderatssitzung vom 18.09.2025   

 

BM Agthe teilt weiterhin mit, dass eine relevante Stellungnahme eingegan-
gen ist, auf welche Herr Rehmann eingehen wird. Anschließend übergibt er 
das Wort an den inzwischen eingetroffenen Herrn Rehmann.  
 
 
Herr Rehmann begrüßt die Anwesenden und erklärt den Ablauf der erneuten 
Beteiligung. Er gibt bekannt, dass eine wesentliche Stellungnahme durch ei-
nen Bürger bzw. dessen Rechtsanwalt (RA) eingebracht wurde und erläutert 
diese, sowie die entsprechende Abwägung in eigenen Worten.  
 
 
Sachverhalt 3: 
(siehe Anlage 1) 
 
 
Wortmeldung aus der Zuhörerschaft: 
Ein Zuhörer, Herr Bayram Kaya bittet um das Wort, welches im erteilt wird. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 7 
Nein-Stimmen: 2 
 
 
Wortmeldung aus der Bürgerschaft: 
Ein Bürger, Herr Christian Kern bittet um das Wort, welches im erteilt wird. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 5 
Nein-Stimmen: 3 
 
 
Wortmeldung aus der Bürgerschaft: 
Ein Bürger, Herr Ferdinand bittet um das Wort, welches im erteilt wird. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 7 
Nein-Stimmen: 1 
 
 
Beschluss 1: 
Abwägungsbeschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Sigmarszell billigt die in der Sitzungsvor-
lage aufgeführten und von Herrn Rehmann in der Gemeinderatssitzung vom 
18.09.2025 vorgestellten und erläuterten Abwägungsvorschläge. 
 
Abstimmungsergebnis: 
(ohne GRin Theresia Gsell u. GR Bernhard Krepold – Ausschluss we-
gen Befangenheit / GR Sebastian Seigerschmidt – abwesend) 
Ja-Stimmen: 7 
Nein-Stimmen: 1 
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Beschluss 2: 
Satzungsbeschluss  
Der Gemeinderat der Gemeinde Sigmarszell fasst den Satzungsbeschluss 
über die Außenbereichssatzung „Hangnach - Pustalo“ in der Fassung vom 
28.03.2025. 
 
Abstimmungsergebnis: 
(ohne GRin Theresia Gsell u. GR Bernhard Krepold – Ausschluss we-
gen Befangenheit / GR Sebastian Seigerschmidt – abwesend) 
Ja-Stimmen: 7 
Nein-Stimmen: 1 
 
 
Nach der Abstimmung nehmen GR Bernhard Krepold und GRin Theresia 
Gsell ihre Plätze am Ratstisch wieder ein.  
 
 
 

TOP 3 Einbeziehungssatzung „Haggermangfeld“ Niederstaufen:  
a) Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeiti-

gen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie der Öffentlichkeit 

b) Beratung und Beschlussfassung über einen Billigungs- und Ausle-
gungsbeschluss 

 
 
Sachverhalt 1 – Überlagerung: 
 
BM Agthe verliest den Tagesordnungspunkt und begrüßt die anwesende An-
tragsstellerin sowie deren Lebensgefährten.  
 
Anschließend übergibt er das Wort an Herrn Rehmann, der auf die frühzei-
tige Beteiligung, die eingegangenen Stellungnahmen und Abwägungen 
hierzu eingeht.  
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Sachverhalt 2 Stellungnahmen: 
(Zusammenfassung der Stellungnahmen – Ausführliche Informationen in An-
lage 2) 
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Beschluss 1: 
Abwägungsbeschluss  
Der Gemeinderat der Gemeinde Sigmarszell billigt die in der Sitzungsvor-
lage aufgeführten und von Herrn Rehmann in der Gemeinderatssitzung vom 
18.09.2025 vorgestellten und erläuterten Abwägungsvorschläge. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 11 
Nein-Stimmen: 0 
 
 
 
Beschluss 2: 
Billigungs- und Auslegungsbeschluss 
Der Entwurf zur Einbeziehungssatzung „Haggermangfeld“ wird hinsichtlich 
der oben genannten Abwägungen, insbesondere hinsichtlich der Abarbei-
tung der Eingriffsregelung sowie des Artenschutzes ergänzt. Dieser Entwurf 
erhält das Fassungsdatum vom 18.09.2025. 
Der Gemeinderat der Gemeinde Sigmarszell billigt diesen ergänzten Ent-
wurf zur Einbeziehungssatzung „Haggermangfeld“ mit Begründung in der 
Fassung vom 18.09.2025. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Veröffentlichung im Internet gem. § 3 
Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt wer-
den kann, gem. § 4 Abs. 2 BauGB zu veranlassen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 11 
Nein-Stimmen: 0 
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TOP 4 Überlegungen zur Sanierung bzw. Neugestaltung des gemeindlichen 
Friedhofes in Bösenreutin: 
a) Information über den Ortstermin des Bauausschusses vom 

27.08.2025 mit den Vorständen des Vereins für Heimatpflege und 
Förderung der Dorfkultur Bösenreutin e.V. sowie den Fachplanern 
für die Gestaltung der Außenanlagen für das Projekt Umbau und 
Sanierung der Alten Schule Bösenreutin mit Anbau zu einem Bür-
gerzentrum 

b) Fachvortrag über den Wandel der Bestattungskultur durch Herrn 
Hermann Rudolph  

c) Beratung und Beschlussfassung über den Vorschlag vom 
no27.08.2025 zur Schaffung eines halbanonymen Urnengrabes und 
Urnengräbern am Friedhof in Bösenreutin 

 
 
BM Agthe verliest den Tagesordnungspunkt und erinnert an die Inhalte des 
Ortstermins des Bauausschusses vom 27.08.2025 mit den Vorständen des 
Vereins für Heimatpflege und Förderung der Dorfkultur Bösenreutin e.V. so-
wie den Fachplanern für die Gestaltung der Außenanlagen für das Projekt 
Umbau und Sanierung der Alten Schule Bösenreutin (ASB) mit Anbau zu 
einem Bürgerzentrum, welche dem Gemeinderat per Mail übersandt wurden. 
BM Agthe berichtet, dass im Verlauf des Ortstermins viele nützliche Anre-
gungen vorgebracht wurden, u. a. auch, dass im Zuge der Sanierung und 
Neugestaltung der Außenanlagen der ASB auch der Fiedhof Bösenreutin an-
gegangen werden könnte. Hier war der Vorschlag aus dem Antrag des Hei-
matvereins, dass Urnengräber bzw. eine Urnenwand angelegt werden soll-
ten. Der Vorstand des Heimatvereins hat sich beim Ortstermin nun aber ge-
gen eine Urnenwand ausgesprochen. Jetzt spricht er sich für Urnengräber 
und ein halbanonymes Grab aus. Im Hinblick auf die Bestattungskultur ver-
hält es sich so, dass die Anzahl der klassischen Erdbestattungen immer wei-
ter abnimmt.  
Auf diesen und andere Aspekte will Herr Rudolph in seinem Fachvortrag 
heute eingehen. Anschließend übergibt BM Agthe das Wort an Herrn Ru-
dolph. 
 
 
Sachverhalt: 
(siehe Anlage 3) 
 
 
Wortmeldung aus der Bürgerschaft: 
Ein Bürger, Herr Walter Matzner bittet um das Wort, welches im erteilt wird. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 11 
Nein-Stimmen: 0 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Sigmarszell beschließt, vor dem Hintergrund der Beratun-
gen beim Ortstermin des Bauausschusses vom 27.08.2025 mit den Vorstän-
den des Vereins für Heimatpflege und Förderung der Dorfkultur Bösenreutin 
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e.V. sowie den Fachplanern für die Gestaltung der Außenanlagen einerseits, 
sowie den Ergebnissen des gemeinsamen Ortstermins von BM Agthe und 
Herrn Pfarrer Anton Latawiec vom 17.09.2025 zu den Planungen der Katho-
lischen Pfarrkirchenstiftung St. Niklaus andererseits, die Verwaltung zu be-
auftragen, die satzungsrechtlichen Voraussetzungen für die Schaffung eines 
halbanonymen Urnengrabes und von Urnengräbern am Friedhof in Bösen-
reutin (nach dem Muster des Friedhofes in Sigmarszell-Kirchdorf) vorzube-
reiten und nach Ausarbeitung dem Gemeinderat zur Beratung und Be-
schlussfassung vorzulegen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 12 
Nein-Stimmen: 0 
 
 
 

TOP 5 Zuschussantrag des Narrenvereins Fetzenhexen Bösenreutin e.V. auf 
nachträgliche Gewährung der Jugendförderung sowie der Aufbewah-
rungsmöglichkeiten der Häser – Beratung und Beschlussfassung 
 
Sachverhalt: (Sitzungsvorlage) 
 
Zuschussantrag des Narrenvereins Fetzenhexen Bösenreutin e.V.  
 
Am 11.08.2025 wurde vom Narrenverein Fetzenhexen Bösenreutin e.V. ein form-
loser Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für die Kinder im Verein und eines 
Zuschusses für die Aufbewahrungsmöglichkeiten der Häser gestellt. Für die Bezu-
schussung der ortsansässigen Vereine hat die Gemeinde Sigmarszell eigens eine 
„Richtlinie zur Förderung von Vereinen der Gemeinde Sigmarszell“ erlassen.  
Der Narrenverein Fetzenhexen Bösenreutin e.V. erfüllt grundsätzlich die Fördervo-
raussetzungen dieser Richtlinie.  
 
 

1. Antrag auf Jugendzuschuss  
 
Grundsätzlich kann ein Jugendzuschuss für 13 Kinder und Jugendliche gewährt 
werden, die am 01.01.2025 ihren Wohnort in der Gemeinde Sigmarszell hatten und 
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Der Narrenverein Fetzenhexen Bö-
senreutin e.V. hat eine Übersicht über diese Mitglieder vorgelegt, die durch das 
Einwohnermeldeamt der Verwaltungsgemeinschaft Sigmarszell überprüft wurde. 
Der Zuschussbetrag errechnet sich somit wie folgt:  
 

13 Jugendliche x 21,08 € Zuschusssatz = 274,04 €. 
 
Die Frist für die Einreichung des Zuschussantrages für das Jahr 2025 ist bereits am 
28.02.2025 ausgelaufen. Über diese Frist wurde ortsüblich im Amtsblatt der Ver-
waltungsgemeinschaft informiert.  
 
Der Antrag eines anderen Vereins ging am 11.03.2025 ein. Dieser wurde für die 
Gewährung der Jugendförderung berücksichtigt.  
 

Beschlussvorschlag:  
Dem Narrenverein Fetzenhexen Bösenreutin e.V. wird ein Jugendzuschuss in 
Höhe von 274,04 € für das Jahr 2025 gewährt.   
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2. Zuschuss für Aufbewahrungsmöglichkeiten der Häser 
 
Der Narrenverein hat mit dem Zuschussantrag zwei Rechnungsbelege in Höhe von 
insgesamt   456,59 € für Aufbewahrungsmöglichkeiten der Häser eingereicht. Es 
wurde ausgeführt, dass der Verein keine Räumlichkeiten zur Verfügung hat und 
daher die Utensilien des Vereins bei einem Mitglied zu Hause aufbewahrt werden.  
 
Grundsätzlich kann der Antrag als Investitionsantrag nach der Nr. 2 der Richtlinie 
zur Förderung von Vereinen der Gemeinde Sigmarszell betrachtet werden.  
 
Ein Antrag auf Investitionszuschuss kann ab einer Betragshöhe vom dreifachen des 
Betrages der jährlichen Förderung gestellt werden. Bei einem angenommenen Ju-
gendzuschuss in Höhe von 274,04 € liegt diese Grenze bei 822,12 €. Zudem wur-
den die Anschaffungen bereits durchgeführt. Gemäß Zuschussrichtlinie ist ein Zu-
schussantrag vor der Beschaffung zu stellen.  
 
Gemäß der Ziffer 1.2 der Zuschussrichtlinie erhalten Vereine, die eigene Anlagen 
zu unterhalten haben, eine jährliche Pauschalförderung. Diese beträgt derzeit 0,21 
€ / m² für Sportanlagen, sowie 4,22 € / m² für Nutzflächen. Der Narrenverein Fet-
zenhexen Bösenreutin e.V. hat jedoch keine eigenen Räumlichkeiten.  
 
Gemäß Zuschussrichtlinie kann kein Zuschuss gewährt werden. Der Gemeinderat 
kann jedoch im eigenen Ermessen über eine Bezuschussung und deren Höhe ent-
scheiden.  
 
 

Beschlussvorschlag:  
Dem Narrenverein Fetzenhexen Bösenreutin e.V. wird ein einmaliger Zuschuss für 
die Beschaffung von Aufbewahrungsmöglichkeiten in Höhe von 456,59 € gewährt.  

 
 
(Antrag Fetzenhexen via E-Mail)  
 
Von: Fetzenhexen 
Gesendet: Montag, 11. August 2025 08:23 
An: Michelle Albrecht <michelle.albrecht@sigmarszell.de> 
Betreff: Förderung von Vereinen - Fetzenhexen Bösenreutin e.V. 
  
Guten Morgen Frau Albrecht, 
  
wir möchten folgendes für unseren Verein beantragen: 
  
1. Zuschuss für unsere Kinder im Verein, siehe Anhang 
  
2. Zuschuss für Euroboxen/Boxen für die Aufbewahrung unserer Häser, da wir keine 
Räumlichkeiten zur Verfügung haben, so dass diese Sachen bei einem unserem Mit-
glied zu Hause aufbewahrt werden muss 
  
Ich bin noch etwas unerfahren bei solchen Themen. Darum, wenn Sie noch Fragen haben 
oder noch Unterlagen von mir benötigen, geben Sie mir bitte Bescheid. 
  
Vielen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen 
  
Viele Grüße 
Elke Fischer 
Kassenwart Fetzenhexen Bösenreutin e.V.  

mailto:michelle.albrecht@sigmarszell.de
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(Mitgliederliste) 
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(Rechnungen) 
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(Auszug aus dem Amtsblatt 31.01.2025) 
 
Jugendzuschuss gemäß den Richtlinien zur Förderung von Vereinen der Ge-
meinde Sigmarszell  

Der Gemeinderat Sigmarszell hat mit dem Beschluss vom 16.01.2018 mit Än-
derungsbeschluss vom 15.05.2018 und vom 20.10.2022 die „Richtlinien zur 
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Förderung von Vereinen der Gemeinde Sigmarszell“ beschlossen. Hier ist fest-
gelegt, dass die Jugendarbeit in Vereinen eigens finanziell gefördert wird: Sig-
marszeller Vereine haben die Möglichkeit jedes Jahres einen Jugendzuschuss 
zu beantragen. Dabei erhalten die Vereine jährlich einen Zuschuss in Höhe von 
21,08 € je jugendlichem Vereinsmitglied, welches seinen Hauptwohnsitz im 
Gemeindegebiet Sigmarszell hat. Als jugendlich gilt jedes Vereinsmitglied, das 
am 01. Januar des jeweiligen Jahres das 18. Lebensjahr nicht vollendet hat. 
Grundsätzlich förderungsfähig sind alle eingetragenen Vereine, wenn sie dem 
kulturellen, sportlichen, sozialen, gesundheitlichen und bildenden Wohle der 
Bevölkerung dienen und sich gemäß ihrer Vereinssatzung ausschließlich zu 
diesem gemeinnützigen Zweck gebildet haben und dementsprechend ihre Ver-
einsarbeit ausrichten und im kulturellen, sportlichen, sozialen oder bildenden 
Leben der Gemeinde aktiv werden.  
Darüber hinaus sind folgende Voraussetzungen erforderlich:  

- Der Verein muss seinen Sitz in der Gemeinde Sigmarszell haben. 
- Die Haupttätigkeit des Vereines muss sich auf das Gebiet von Sig-

marszell  Gemarkung Bösenreutin, Niederstaufen, Sigmarszell) er-
strecken.  

- Das zu fördernde Vereinsmitglied muss seinen Wohnsitz in Sigmars-
zell haben.  

- Der Verein muss seit mindestens drei Jahren im Vereinsregister ein-
getragen sein.  

- Der Verein sollte eine öffentliche Veranstaltung kultureller, sportli-
cher oder sozialer Art durchführen oder auf Wunsch der Gemeinde 
bei der Programmgestaltung einer Veranstaltung der Gemeinde kos-
tenlos mitwirken.  

Im Antrag ist das zu fördernde Vereinsmitglied mit Vorname, Nachname, An-
schrift und Geburtsdatum vom jeweiligen Verein zu benennen.  
Die Musikvereine im Gemeindegebiet werden gesondert bezuschusst. Sie sind 
von der Förderrichtlinie ausgenommen.  
Der Antrag ist schriftlich bei der Gemeinde Sigmarszell bis zum 28.02.2025 
einzureichen. Bei Fragen steht Ihnen die Gemeinde Sigmarszell zur Verfügung. 

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Sigmarszell empfiehlt dem Narrenverein Fetzenhexen Bö-
senreutin e.V. die Zuschussanträge unter Berücksichtigung der Fristen der 
„Richtlinien zur Förderung von Vereinen in der Gemeinde Sigmarszell“ aktu-
alisiert und fristgerecht einzureichen und beauftragt den Haupt- und Finanz-
ausschuss entsprechende Mittel für das Haushaltsjahr 2026 einzuplanen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 10 
Nein-Stimmen: 2 
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TOP 6 Vorschlag zur Bewerbung für das ELER-Förderprogramm „Kleine Inf-
rastrukturen“ zur Sanierung von Alter Landstraße und Oeschweg in 
Thumen – Beratung und Beschlussfassung über eine Bewerbung und 
Beauftragung eines Ingenieurbüros mit der Erarbeitung der erforderli-
chen Entwurfsunterlagen [Stand Leistungsphase 3] und der Verwal-
tung mit den Bewerbungsunterlagen zur Prüfung durch das Amt für 
Ländliche Entwicklung (ALE) 
 
 
Sachverhalt:  
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BM Agthe fasst dem Gemeinderat die Ergebnisse der Vorbesprechung mit 
dem Amt für Ländliche Entwicklung und dem Zweckverband Wasserversor-
gung Handwerksgruppe bzgl. dem möglichen Projekt Alte Landstraße/Ösch-
weg zusammen.  
Vorstellbar wäre hier eine Bewerbung für eine Förderung im ELER-Förder-
programm “Dorferneuerung/ Kleine Infrastrukturen“. Gefördert werden kön-
nen mit diesem Straßen/ Plätze/ Freizeitanlagen etc. Er verweist hierzu auf 
die Förderhinweise, die vom Programm vergleichbar seien wie seinerzeit die 
ELER-Bewerbung für die Dorferneuerung in Sigmarszell-Kirchdorf. Voraus-
setzung ist, dass es sich bei den Straßen um eine (innerörtliche) Ortsstraßen, 
keine Ortsverbindungsstraßen, keine Kreisstraßen oder dgl. handelt. 
Hier sollte jedoch geprüft werden, inwieweit auch im Bereich der Infrastruk-
tur, wie Wasser/Kanal/Breitband etc., Maßnahmen umgesetzt werden müss-
ten, was zeitlich etwas „sportlich“ sein könnte.  
Hier besonders sanierungsbedürftig wäre der rot gekennzeichnete Bereich 
von Alter Landstraße und Öschweg. Die Handwerksgruppe würde sich nach 
Rücksprache mit Herrn Enk im Bereich „Alte Landstraße“ mit der Wasserlei-
tungssanierung beteiligen. Im blau gekennzeichneten Bereich hat Herr Enk 
vorgeschlagen noch die Wasserleitung bis zur Abzweigung Leiblachstraße 
zu sanieren. Dieser Abschnitt würde allerdings nicht gefördert. Daher wäre 
hier der Vorschlag von Herrn Enk dass die Handwerksgruppe eine Bereite 
von 2m übernimmt, wenn sich die Gemeinde Sigmarszell beteiligt. Das 
könnte aber noch zwischen Handwerksgruppe und Gemeinde vereinbart 
werden. 
Die Zeitschiene für die nächste Auswahlrunde sei voraussichtlich wie folgt: 
- Aufruf zum Förderprogramm: Oktober 2025 
- Ersteinreichung der vorläufigen Unterlagen bis Ende Oktober 2025 
- Erste Prüfung durch das ALE: November 2025 
- Vorlage Entwurfsunterlagen [Stand Leistungsphase 3], zur Prüfung durch 
das ALE: bis Ende 2025 
- Abgabe Förderantrag einschl. aller erforderlicher Unterlagen: Ende Februar 
2026 [Entwurf Leistungsphase 3 muss bis Ende 2025 vorliegen]. 
 
BM Agthe habe daher schon 5 verschiedene Ing.Büros um die Abgabe von 
Honorarangeboten gebeten. Die Verwaltung wird diese noch prüfen. Der 
Vorschlag wäre daher den wirtschaftlichsten Bieter der eingeholten HOAI-
Angebote der Ingenieurbüros stufenweise zu beauftragen. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Sigmarszell beschließt, sich für das für das ELER-Förder-
programm „Kleine Infrastrukturen“ zur Sanierung von Alte Landstraße und 
Oeschweg in Thumen zu bewerben und für die erforderlichen Planungsleis-
tungen den wirtschaftlichsten Bieter der eingeholten HOAI-Angebote der In-
genieurbüros stufenweise zu beauftragen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 11 
Nein-Stimmen: 1 
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TOP 7 Vorschlag zur Bewerbung für das ELER- Förderprogramm „Dem Länd-
lichen Charakter angepasste Infrastrukturprojekte“ zur Sanierung ei-
nes Teilstücks der Hinterbergstraße in Niederstaufen – Beratung und 
Beschlussfassung über eine Bewerbung und Beauftragung eines Inge-
nieurbüros mit der Erarbeitung der erforderlichen Entwurfsunterlagen 
[Stand Leistungsphase 3] und der Verwaltung mit den Bewerbungsun-
terlagen zur Prüfung durch das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) 
 
 
Sachverhalt: 
 

 
 
BM Agthe fasst dem Gemeinderat die Ergebnisse der Vorbesprechung mit 
dem Amt für Ländliche Entwicklung und dem Zweckverband Wasserversor-
gung Handwerksgruppe bzgl. dem möglichen Projekt Hinterbergstraße zu-
sammen.  
Vorstellbar wäre hier eine Bewerbung für eine Förderung im ELER-Förder-
programm „Dem Ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturprojekte“. In 
diesem Programm ist eine Förderung der Erschließung von Einzelhöfen oder 
Weilern möglich. Er verweist hierzu auf die Förderhinweise, die vom Pro-
gramm vergleichbar seien wie seinerzeit die ELER-Bewerbung für die Sanie-
rung und Herstellung der Leiblachstraße.  
Nachdem im dargestellten Straßenabschnitt auch Wohngebäude etc. liegen 
wäre es demnach zielführend, wenn das ganze als „Weilererschließung“ be-
trachtet werden könnte. Notwendig sei die Erschließung von Vollerwerbs-
landwirten die in die landwirtschaftliche Altersvorsorge einbezahlen. Wie 
beim ELER-Projekt der Leiblachstraße werden Weiler in Bayern als max. 9 
bewohnte Gebäude definiert. Das wäre bei der Hinterbergstraße erfüllt.  
Ansonsten wäre ggf. nur der Abschnitt vom letzten an der Strecke liegenden 
Wohngebäude bis zur Hofstelle am Ende förderfähig. 
Hier besonders sanierungsbedürftig wäre der rot gekennzeichnete Bereich 
von Adelbergstraße und Hinterbergstraße. Die Handwerksgruppe würde sich 
nach Rücksprache mit Herrn Enk im Bereich Adelbergstraße und Hinterberg-
straße nicht mit der Wasserleitungssanierung beteiligen. In Haggen wäre 
eventuell ein Durchlass mit zu sanieren.  
Die Zeitschiene für die nächste Auswahlrunde sei voraussichtlich wie folgt 
- Aufruf zum Förderprogramm: Oktober 2025 
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- Ersteinreichung der vorläufigen Unterlagen bis Ende Oktober 2025 
- Erste Prüfung durch das ALE: November 2025 
- Vorlage Entwurfsunterlagen [Stand Leistungsphase 3], zur Prüfung durch 
das ALE: bis Ende 2025 
- Abgabe Förderantrag einschl. aller erforderlicher Unterlagen: Ende Februar 
2026 [Entwurf Leistungsphase 3 muss bis Ende 2025 vorliegen]. 
 
BM Agthe habe daher schon 5 verschiedene Ing.Büros um die Abgabe von 
Honorarangeboten gebeten. Die Verwaltung wird diese noch prüfen. Der 
Vorschlag wäre daher den wirtschaftlichsten Bieter der eingeholten HOAI-
Angebote der Ingenieurbüros stufenweise zu beauftragen. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Sigmarszell beschließt, sich für das für das ELER-Förder-
programm „Dem Ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturprojekte“ zur 
Sanierung eines Teilstücks der Hinterbergstraße in Niederstaufen zu bewer-
ben und für die erforderlichen Planungsleistungen den wirtschaftlichsten Bie-
ter der eingeholten HOAI-Angebote der Ingenieurbüros stufenweise zu be-
auftragen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 11 
Nein-Stimmen: 1 
 
 
 

TOP 8 Bekanntgaben und Anfragen: 
 
 
Standorte der Defibrillatoren im Gemeindegebiet: 
 
Ein Ratsmitglied teilt mit, dass er in dieser Woche an einer Defibrillatoren-
Schulung teilgenommen hat. Im Zuge dieser Schulung hätte er sich auf die 
Suche nach den Defibrillatoren gemacht, konnte diese jedoch nicht finden.  
Er möchte wissen, wo die weiteren Standorte sind.  
 
BM Agthe nennt die Standorte der Defibrillatoren im Gemeindegebiet: 
 
1. Niederstaufen: an der Kita St. Wendelin, Allgäustraße 26, 88138 Sig-

marszell 
2. Sigmarszell: in der Sparkasse Schlachters, Hauptstraße 27, 88138 Sig-

marszell 
3. Bösenreutin: an Bord des Löschfahrzeuges LF 10 im Feuerwehrhaus 

Bösenreutin, Bodenseestraße 149, 88138 Sigmarszell 
 
In offener Runde spricht das Gremium über die verschiedenen Standorte und 
inwieweit diese öffentlich zugänglich sind. Nur der Defibrillator der FFW Bö-
senreutin sei nicht frei zugänglich. Im Ernstfall werde aber die FFW Bösen-
reutin alarmiert. 
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Stellplatzsatzung: 
 
Ein Gemeinderat meint, dass bzgl. der Stellplatzsatzung noch ein Beschluss 
notwendig ist. Sigmarszell habe sonst keine Stellplatzsatzung.  
 
BM Agthe beruhigt das Ratsmitglied. Alle erforderlichen Schritte sind bereits 
erfolgt. BM Agthe erinnert den Gemeinderat, dass bereits in der letzten Ge-
meinderatssitzung vom 21.08.2025 alle notwendigen Beschlüsse für den Er-
lass der neuen Stellplatzsatzung gefasst wurden. Die alte Stellplatzsatzung 
tritt durch die Novelle der BayBO zum 01.10.2025 außer Kraft und die neue 
Stellplatzsatzung gelte dann ab der Bekanntmachung im Oktober 2025. Ent-
sprechend gelte für aktuelle Bauvorhaben noch die alte Stellplatzsatzung 
und für künftige Bauvorhaben, die nach Bekanntmachung der neuen Stell-
platzsatzung im Oktober 2025 und der Folgezeit beantragt werden, die neue.  
 
 
Narrenverein Bösenreutin / Nutzung der ASB: 
 
Ein Gemeinderat teilt mit, dass er vom Vorstand des Narrenvereins darauf 
angesprochen wurde, dass dieser schon seit Jahren die ASB nicht mehr nut-
zen dürfe. Stattdessen müssten sie auf eine viel zu große Halle ausweichen. 
 
BM Agthe erklärt, dass es nach der Begehung durch einen Brandschutzsach-
verständigen die Mitteilung an alle Vereine gab, dass der Gemeindesaal im 
1. OG der Alten Schule Bösenreutin von maximal 15-20 Personen genutzt 
werden sollte (Brandschutz, maximale Personenzahl). Grund ist, dass das 
Treppenhaus nicht brandlastfrei ist.  
 
Ein Gremiumsmitglied weist ergänzend daraufhin, dass jeder Verein die 
Möglichkeit habe, 1-mal im Jahr die Halle kostenlos zu nutzen. Weitere Ver-
anstaltungen müssten dann entsprechend organisiert werden.  
 
 
 

 BM Agthe bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Sig-
marszell für ihr Interesse und verabschiedet diese. 
 
 
 

 Die öffentliche Gemeinderats-Sitzung wird um 21:44 Uhr beendet. 
 

  
gez.                                                                          gez. 
Jörg Agthe                                                              Bianka Stiefenhofer 
Erster Bürgermeister                                               Schriftführerin 

 


